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Arbeitsbefreiung und Son-
derurlaub von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern 
im öffentlichen Dienst

Für den Bereich des TV-L (Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder) kann nach dem 

Erlass des Nds. Finanzministeriums auch zukünf-
tig die Regelung, die für Beamte im Landesdienst 

gilt (§4 Abs. 2 Satz 2 der Nds. Sonderurlaubsverord-
nung), auch für Angestellte angewendet werden.

SONDERURLAUB VON ARBEITNEHMER-INNEN  IM ÖFFENTLIcHEN DIENST IV-1


